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LIEBE LESER
nach der Gutenacht-Geschichte vom Räuber Rumzeis nun also ein neuer Stein des
Anstosses zwischen Eidgenössischem Militärdepartement (EMD) und
Deutschschweizer Fernsehen (DSF): Die Produktion einer Fernsehfassung von Hanspeter
Gschwends Hörspiel «Feldgraue Scheiben» kommt nicht zustande, weil das EMD
seine Mitarbeit bei der Realisierung mit der Begründung abgelehnt habe, es zeichne
ein «Zerrbild der Armee». Dies die Version der Fernsehleute. Das EMD erklärte, das
Fernsehen habe aus Termingründen die Produktion von sich aus abgesagt, bevor in
der Sache vom EMD ein Entscheid gefällt werden konnte.
Das EMD stellt sich, mit Verlaub zu sagen, dumm. Denn es hatte seit dem 8. Oktober
1974 Kenntnis von diesem Projekt. Ihm lag eine Bedarfsliste (Mannschaften, Uniformen,

Waffen, Schauplätze, Kantonnemente usw.) für das Stück vor. Es fanden
Gespräche zwischen Vertretern beider Institutionen statt, die an eine positive
Zusammenarbeit glauben liessen. Detailberichtigungen und Änderungswünsche am Text
durch das EMD wurden soweit wie möglich, ohne die Substanz des Stückes zu
verfälschen, berücksichtigt. Das Fernsehen war sogar bereit, dem EMD vor der
Austrahlung die Möglichkeit zu einer Gegendarstellung einzuräumen. Trotzdem kam
10 Tage vor Produktionsbeginn die Mitteilung aus Bern, dass es mit der Mitarbeit des
EMD Essig sei. Dem Fernsehen blieb nichts anderes übrig, als die Produktion vorläufig

abzublasen, obwohl der ganze Apparat mit Darstellern, Mitarbeitern, Geräten
bereits verplant war und damit eine Änderung des Spielplans der dramaturgischen
Sendungen nötig wurde.
Gschwends Hörspiel befasst sich mit der Problematik der Ausbildung in der Armee in
Friedenszeit. Gschwend ist selber Offizier und, nach eigener Aussage, durchaus
positiv zur Armee eingestellt. Sein Werk kann nicht einfach als negative oder gar
destruktive Kritik abgetan werden, denn es wirft Fragen auf, die in einem demokratischen

Staatswesen diskutiert werden müssen. In seiner Konzeption ist es auf eine
naturgetreue, realistische Darstellung von typischen Situationen ausgerichtet. Eine
Änderung dieser Konzeption, die den Verzicht auf eine Mitarbeit des EMD ermöglicht

hätte, war in der kurzen Zeit bis zum vorgesehenen Produktionsbeginn nicht
mehr möglich. Mit seiner Verschleppungs- und Hinhaltetaktik hatdasEMDein ihm
unbequemes Projekt zumindest vorläufig zu Fall gebracht. Hätte das EMD rechtzeitig
erklärt, das Stück gefalle ihm nicht und es sei an einer Mitarbeit nicht interessiert,
wäre das ein eindeutiger, klarer Entscheid gewesen. Nun sieht es nach einem blossen
Racheakt aus.
Man könnte das Ganze als erneute Panne des EMD im Umgang mit den Medien ad
acta legen, wären da nicht einige grundsätzliche Aspekte zu berücksichtigen, von
denen hier nur zwei erwähnt seien. Wie kann eine Institution wie die Armee ihre
Aufgaben zeitgemäss erfüllen, wenn die demokratische, öffentliche Auseinandersetzung

mit ihren Problemen erschwert oder gar verhindert wird? Es gibt auch eine
passive Behinderung der Meinungs- und Informationsfreiheit. Auf jeden Fall scheint
diese nicht für alle Medien gleich gross zu sein. Denn das mit dem Zürcher Radiopreis

1971 ausgezeichnete Hörspiel wurde vom Radio mehrmals gesendet, es liegt
gedruckt im Zytglogge-Verlag, Bern, und als Tonband-Kassette bei Ex Libris vor.
Buch- und Tonband kann man offenbar noch ignorieren, bei den Radiosendungen
gab es bereits heftige Kritik aus hohen Militärkreisen, und beim Fernsehen wird's zur
Affäre. Werden die Brisanz und der Wahrheitsgehalt eines Themas eigentlich von
den Medien bestimmt? Hinter dieser Auffassung steckt doch wohl ein etwas seltsames

Medienverständnis, das zu überprüfen dringend notwendig erscheint.

Mit freundlichen Grüssen
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